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    IM RAT DER STADT HAGEN 

An die Vorsitzende  

des Sozialausschusses  

Frau Ramona Timm-Bergs 

 

- Im Hause –  

 

15.01.2020 

 

Anfrage gemäß § 5 (1) GeschO an den Sozialausschuss vom 28.01.2020 

 

Sehr geehrte Frau Timm-Bergs, 

nehmen Sie bitte folgende Anfrage auf die Tagesordnung der Sitzung des Sozialausschusses vom 

26.11.2019. 

 

 

Wir bitten um schriftliche Beantwortung der folgenden Fragen: 

 

1. Wie viele Menschen leben aktuell mit Duldung in Hagen – aufgegliedert nach 

Aufenthaltsdauer in Jahren? 

2. Wie oft hat die Ausländerbehörde seit 2017 über die §§25 (5), 25a und 25b 

Aufenthaltsgesetz (AufenthG) ehemals Geduldeten ein Bleiberecht erteilt? Bitte geben Sie die 

Anzahlen getrennt nach den einzelnen Paragraphen an. 

3. Wie schätzt die Ausländerbehörde die bisherigen Zahlen der über §§25 (5), 25a und 25b 

AufenthG bewilligten Aufenthaltserlaubnissen ein und welche Faktoren sind dafür 

ausschlaggebend? 

4. Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen der Ausländerbehörde für die individuelle 

Prüfung von Aufenthaltserlaubnissen §§25 (5), 25a und 25b AufenthG zur Verfügung? 

5. Im Integrationshaushalt des Landes NRW werden für 2020 5 Mio. Euro für zusätzliche 

Personalstellen bei Kommunen und Kreisen zur Verfügung gestellt, um mit insgesamt 200 

halben Stellen die kommunalen Ausländerbehörden bei der Umsetzung der §25a und §25b 

AufenthG zu unterstützen. Hat sich die Stadt bereits diesbezüglich um die Beantragung der 

Gelder bemüht, oder plant sie dies zu tun?  

 

Begründung: 

Das Aufenthaltsgesetz (AufenthG) sieht vor, dass Personen, die sich langjährig lediglich mit einer 

sogenannten Duldung in Deutschland aufhalten, unter bestimmten Bedingungen eine 

Aufenthaltserlaubnis bekommen können und sollen. Grundlagen bilden die §§25 (5), 25a und 

25b AufenthG. Trotz der bestehenden gesetzlichen Möglichkeiten steigen die Zahlen Geduldeter 

in NRW weiter an. Für die Betroffenen gehen mit einer Duldung zahlreiche Restriktionen einher, 
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wie etwa ein erschwerter Zugang zu Ausbildung und Arbeit sowie zu Integrationsangeboten. Das 

Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration (MKFFI) brachte im Frühjahr des 

vergangenen Jahres einen sogenannten „Bleiberechtserlass“ heraus, der die Ausländerbehörden 

zur stärkeren Anwendung des §25b AufenthG anhalten soll. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

        f.d.R. 

Ruth Sauerwein      Christoph Nensa 

Ausschussmitglied      Fraktionsgeschäftsführer 
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